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Verordnung 
vom 17. Dezember 2024 

über die berufliche Grundbildung 
Keramikerin/Keramiker 

mit Fähigkeitszeugnis (FZ)1 

Aufgrund von Art. 26 des Berufsbildungsgesetzes (BBG) vom 13. März 
2008, LGBl. 2008 Nr. 103, in der geltenden Fassung, verordnet die Regie-
rung: 

I. Gegenstand und Dauer 

Art. 1 

Berufsbild 

Keramikerinnen/Keramiker beherrschen namentlich folgende Tätig-
keiten und zeichnen sich durch folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten aus: 
a) berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten: 

1. Anfertigen und Umsetzen von Entwürfen; 
2. Aufbereiten von keramischen Massen; 
3. Herstellen und Fertigstellen von Rohlingen; 
4. Herstellen von Suspensionen; 
5. Bearbeiten und Gestalten von keramischen Oberflächen; 
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6. Trocknen und Brennen; 
7. Produktkontrolle und Qualitätssicherung an Halb- und Fertigwa-

ren; 
b) weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

in zwei der Wahlqualifikationen: 
1. Freidrehen und Abdrehen von Formen; 
2. Formen, Aufbauen und Modellieren von Baukeramiken; 
3. Entwerfen und Umsetzen von Dekoren; 
4. Halbmaschinelle Formgebungsverfahren; 
5. Henkeln und Garnieren; 
6. Herstellen von Modellen und Formen; 

c) integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht; 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebs; 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit; 
4. Umweltschutz; 
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen; 
6. Handhaben, Pflegen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschi-

nen und Einrichtungen; 
7. Betriebliche und technische Kommunikation; 
8. Qualitätssichernde Massnahmen; 
9. Kundenorientierung, Produktverkauf, unternehmerisches Denken 

und Handeln. 

Art. 2 

Dauer und Beginn 

1) Die berufliche Grundbildung dauert drei Jahre. 

2) Der Beginn der beruflichen Grundbildung richtet sich nach dem 
Schuljahr der zuständigen Berufsfachschule. 
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Art. 3 

Organisation 

1) Die schulische Bildung wird von einer vom Amt für Berufsbildung 
und Berufsberatung anerkannten deutschen Berufsfachschule erteilt. 

2) Sie richtet sich nach der deutschen Verordnung des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, über die Berufsausbildung 
zum Keramiker und zur Keramikerin (Keramikgewerbe-Ausbildungsver-
ordnung; KerAusbV)2. 

3) Die Bildung in beruflicher Praxis erfolgt im Ausbildungsbetrieb ge-
mäss Lehrvertrag. 

II. Ziele und Anforderungen 

Art. 4 

1) Die Ziele und Anforderungen der beruflichen Grundbildung richten 
sich nach der Verordnung nach Art. 3 Abs. 2. 

2) Sie gelten für alle Lernorte. 

III. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Umweltschutz 

Art. 5 

1) Die Anbieter der Bildung geben den Lernenden zu Beginn und wäh-
rend der Bildung periodisch Vorschriften und Empfehlungen zur Arbeits-
sicherheit, zum Gesundheitsschutz und zum Umweltschutz ab und erklä-
ren sie ihnen. 

2) Diese Vorschriften und Empfehlungen werden an allen Lernorten 
vermittelt und in den Qualifikationsverfahren berücksichtigt. 

 
2 Diese Verordnung kann unter www.gesetze-im-internet.de abgerufen oder beim Amt für 

Berufsbildung und Berufsberatung bezogen werden. 
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3) Gemäss Art. 12 ArGV V können die Lernenden entsprechend ihrem 
Ausbildungsstand für die nachfolgend aufgeführten Arbeiten herangezo-
gen werden: 
a) Arbeiten mit Maschinen, Ausrüstungen oder Werkzeugen, die mit Un-

fallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugend-
liche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder wegen man-
gelnder Erfahrung oder Ausbildung nicht erkennen oder nicht abwen-
den können; 

b) Arbeiten, bei denen eine erhebliche Brand-, Explosions-, Unfall-, Er-
krankungs- oder Vergiftungsgefahr besteht. 

4) Voraussetzung für den Einsatz nach Abs. 3 ist eine den erhöhten 
Gefährdungen angepasste verstärkte Ausbildung, Anleitung und Überwa-
chung; diese werden in Leistungszielen zu Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz im Bildungsplan festgelegt. 

IV. Fachliche Anforderungen an die 
Berufsbildnerinnen/Berufsbildner und Höchstzahl der 

Lernenden im Betrieb 

Art. 6 

Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen/Berufsbildner 

Die fachlichen Anforderungen an eine Berufsbildnerin/einen Berufs-
bildner erfüllt, wer über eine der folgenden Qualifikationen verfügt: 
a) Keramikerin/Keramiker mit mindestens drei Jahren beruflicher Praxis 

im Lehrgebiet; 
b) Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den notwendigen Be-

rufskenntnissen im Bereich der Keramikerin/des Keramikers und mit 
mindestens drei Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet; 

c) einschlägiger Abschluss der höheren Berufsbildung. 
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Art. 7 

Höchstzahl der Lernenden 

1) In einem Betrieb darf eine lernende Person ausgebildet werden, wenn: 
a) eine entsprechend qualifizierte Berufsbildnerin/ein entsprechend qua-

lifizierter Berufsbildner zu 100 % beschäftigt wird; oder 
b) zwei entsprechend qualifizierte Berufsbildnerinnen/entsprechend quali-

fizierte Berufsbildner zu je mindestens 60 % beschäftigt werden. 

2) Tritt eine lernende Person in das letzte Jahr der beruflichen Grund-
bildung ein, so kann eine weitere lernende Person ihre Bildung beginnen. 

3) Mit jeder zusätzlichen Beschäftigung einer Fachkraft zu 100 % oder 
von zwei Fachkräften zu je mindestens 60 % darf eine weitere lernende 
Person im Betrieb ausgebildet werden. 

4) Als Fachkraft gilt, wer über ein Fähigkeitszeugnis im Fachbereich 
der lernenden Person oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 

5) In besonderen Fällen kann das Amt für Berufsbildung und Berufs-
beratung einem Betrieb, der seit mehreren Jahren Lernende mit über-
durchschnittlichem Erfolg ausgebildet hat, die Überschreitung der Höchst-
zahl der Lernenden bewilligen. 

V. Lern- und Leistungsdokumentation 

Art. 8 

Im Betrieb 

1) Die lernende Person führt eine Lerndokumentation, in der sie lau-
fend alle wesentlichen Arbeiten, die erworbenen Fähigkeiten und ihre Er-
fahrungen im Betrieb festhält. 

2) Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner kontrolliert und unterzeich-
net die Lerndokumentation einmal pro Quartal. Sie oder er bespricht sie 
mindestens einmal pro Quartal mit der lernenden Person. 

3) Sie oder er hält am Ende jedes Semesters den Bildungsstand der ler-
nenden Person in einem Bildungsbericht fest. 
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Art. 9 

In der schulischen Bildung und in der schulisch organisierten 
Grundbildung 

Die Anbieter der schulischen Bildung und die Anbieter schulisch orga-
nisierter Grundbildungen dokumentieren die Leistungen der Lernenden 
in den unterrichteten Bereichen und stellen ihnen Jahreszeugnisse aus. 

VI. Qualifikationsverfahren 

Art. 10 

Zulassung 

Zu den Qualifikationsverfahren wird zugelassen, wer die berufliche 
Grundbildung erworben hat: 
a) nach den Bestimmungen dieser Verordnung; 
b) in einer dafür zugelassenen Bildungsinstitution; oder 
c) ausserhalb eines geregelten Bildungsgangs und: 

1. die nach Art. 46 Abs. 3 BBG erforderliche Erfahrung erworben hat; 
2. von dieser beruflichen Erfahrung mindestens drei Jahre im Bereich 

der Keramikerin/des Keramikers erworben hat; und 
3. glaubhaft macht, den Anforderungen der Abschlussprüfung 

(Art. 12) gewachsen zu sein. 

Art. 11 

Gegenstand der Qualifikationsverfahren 

In den Qualifikationsverfahren ist nachzuweisen, dass die Handlungs-
kompetenzen nach der Verordnung nach Art. 3 Abs. 2 erreicht worden 
sind. 
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Art. 12 

Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens mit 
Abschlussprüfung 

1) Die Abschlussprüfung wird von einer Prüfungskommission durch-
geführt, die von der zuständigen deutschen Handwerkskammer eingesetzt 
wird. 

2) Die Einzelheiten der Abschlussprüfung richten sich nach der Ver-
ordnung nach Art. 3 Abs. 2. 

3) Die Bewertung erfolgt nach dem deutschen Notensystem. Sie wird 
nicht in das liechtensteinische Notensystem umgerechnet. 

Art. 13 

Wiederholungen 

Wiederholungen von Qualifikationsverfahren sind höchstens zweimal 
möglich. Die Einzelheiten der Wiederholungsprüfung richten sich nach 
der Verordnung nach Art. 3 Abs. 2. 

VII. Ausweise und Titel 

Art. 14 

Fähigkeitszeugnis 

1) Wer ein Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, erhält 
ein Fähigkeitszeugnis (FZ). 

2) Das Fähigkeitszeugnis berechtigt, den gesetzlich geschützten Titel 
"Keramikerin FZ"/"Keramiker FZ" zu führen. 
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VIII. Kommission für Berufsentwicklung und Qualität 

Art. 15 

Die Regierung kann eine Kommission bestimmen, der die Förderung 
der Berufsentwicklung und die Sicherstellung der Qualität für Keramikerin-
nen/Keramiker obliegt. 

IX. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 16 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 15. März 2011 über die berufliche Grundbildung 
Keramikerin/Keramiker mit Fähigkeitszeugnis (FZ), LGBl. 2011 Nr. 107, 
in der geltenden Fassung, wird aufgehoben. 

Art. 17 

Übergangsbestimmungen 

1) Lernende, die ihre Bildung als Keramikerin/Keramiker vor dem 
1. Februar 2025 begonnen haben, schliessen sie nach bisherigem Recht ab, 
längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2027. 

2) Wer die Lehrabschlussprüfung für Keramikerin/Keramiker bis zum 
31. Dezember 2029 wiederholt, kann verlangen, nach bisherigem Recht 
beurteilt zu werden. 

3) Lernende, die ihre Bildung als Keramikerin/Keramiker ab 1. Februar 
2025 nach dieser Verordnung begonnen haben, schliessen sie nach neuem 
Recht ab. 
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Art. 18 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2025 in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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